
Im Übrigen ergeht einstimmig folgende Beschlussempfehlung: 

 

Der Rat möge beschließen: 

 

Die dem Originalprotokoll im Original beigefügte Änderung der Benutzungsordnung für die 

Kindertagesstätten der Stadt Schortens wird unter Berücksichtigung der vorgenannten Streichung 

des außerordentlichen Kündigungsgrundes beschlossen. 

 


